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Großen Anklang fanden in diesen Tagen die täglichen Mittagskonzerte der Internationalen Sängerakademie, die auf dem Hof von 
Schloss Hartenfels Torgau unmittelbar vor dem Großen Wendelstein veranstaltet wurden. Im Rahmen dieser jeweils um 12.00 Uhr be-
ginnenden Auftritte wurde den jungen Künstlern der Akademie die Möglichkeit geboten, vor interessierten und zugleich begeisterten 
Zuhörern das eigene Können zu demonstrieren. Zu den ersten Sängern, die auf der Sommerbühne im Schlosshof präsent waren, zählte 
der junge Schwede Nils Hübinette, der am E-Klavier von Professor Heiko Reintzsch begleitet wurde. Am Ende der sechsten Auflage 
der mittlerweile auch international renommierten Sommerakademie wird an einen der ingesamt mehr als 50 jungen Künstler aus 18 
Nationen ein Publikumspreis verliehen.     Fotos: Landratsamt

Internationale Sängerakademie 
in Torgau fi ndet großen Anklang
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Ausschreibungen des Landratsamtes Nordsachsen

Aktuelle Stellenausschreibungen sowie Leistungsausschreibungen nach VOB, VOF und VOL finden Sie im Internet unter www.
landkreis-nordsachsen.de.

Zentrale Haupteinwahlen
Verwaltungsstandort Torgau   03421 758-0
Verwaltungsstandort Delitzsch   034202 988-0
Verwaltungsstandort Oschatz   03435 984-0
Verwaltungsstandort Eilenburg   03423 7097-0

Bürgerbüros
Bürgerbüro Torgau    03421 758-1371
Bürgerbüro Delitzsch    03421 758-1336
Bürgerbüro Oschatz    03421 758-1380
Bürgerbüro Eilenburg    03421 758-1355

Bereich Landrat
Büro Landrat     03421 758-1001
Büro Kreistag     03421 758-1015
Stabsstelle Medien und
Kommunikation    03421 758-1013
Amt für Wirtschaftsförderung und
Landwirtschaft     034202 988-1050
Finanzverwaltung 03421 758-2001
Stabstelle Beteiligungsverwaltung 034202 988-5301
Rechnungsprüfungsamt    03421 758-1090
Gleichstellungsbeauftragte   03421 758-1070

Dezernat – Hauptverwaltung
Dezernent     03421 758-1102
Kommunalamt     03421 758-1202
Haupt- und Personalamt    03421 758-1502
Schul- und Liegenschaftsamt   03421 758-7002
Eigenbetrieb Bildungsstätten
Landkreis Nordsachsen    03421 7739-300

Dezernat – Bau und Umwelt
Beigeordneter und Dezernent   03423 7097-4001
Umweltamt     03423 7097-4102
Vermessungsamt    03423 7097-3401
Gutachterausschuss    03423 7097-3450
Bauordnungs- und Planungsamt   03423 7097-3102
Amt für Ländliche Neuordnung   03423 7097-3202
Straßenbauamt     03423 7097-3301

Dezernat – Ordnung
Dezernentin     034202 988-5001
Straßenverkehrsamt    034202 988-5101
Lebensmittelüberwachungs- und
Veterinäramt     034202 988-5201
Amt für Migration und Ausländerrecht 034202 988-5301
Ordnungsamt     034202 988-5401
Gesundheitsamt     03421 758-6302

Dezernat – Soziales
Dezernentin     03421 758-6002
Jugendamt     03421 758-6101
Sozialamt     03421 758-6202

Telefonische Erreichbarkeit des Landratsamtes Nordsachsen

Pressestelle

Verwaltungsgebäude des Landratsamtes am 1.  August 2018 geschlossen

Aus betrieblichen Gründen sind am Mittwoch, 01.08.2018, die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsgebäude des Landrat-
samtes geschlossen:

• 04860 Torgau
 Schlossstraße 27 (Schloss „Hartenfels“); 
 Fischerstraße 26; 
 Südring 17 (Kfz-Zulassung)

• 04838 Eilenburg, Dr. Belian-Str. 4 und 5

• 04509 Delitzsch, Richard-Wagner-Str. 7a

• 04758 Oschatz, Friedrich-Naumann-Promenade 9
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Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

Leistungsfähige land- und forstwirtschaftliche Unterneh-
men, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des 
Grundstückes interessiert wären, wird Gelegenheit gege-
ben, dem 

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

04855 Torgau

bis zum 2.8.2018 ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu bekun-
den und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer eventuell 
gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. Vorsorg-
lich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines Er-
werbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche begründet 
und den Absender nicht zum Beteiligten am Verwaltungs-
verfahren macht.

Draheim
SGL Landwirtschaft

Gemarkung
(Gemeinde)

Flur-
stücks-

Nr.

Größe 
in ha

Nutzungsart gem. 
Angaben im 

Vertrag/Katasterkarte

Blumberg Flur 2  
(Gde. Arzberg)

210/1       2,0462 Holz

Blumberg Flur 2  
(Gde. Arzberg)

211 0,9019 Holz

Öffentlicher Hinweis
Reg.-Nr. 394/2018

Information an Land-/Forstwirte und 
Land-/Forstwirtschaftsbetriebe

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmi-
gung zum Verkauf der nachstehenden Grundstücke  nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28. Juli 
1961, zuletzt geändert am 17. Dezember 2008) zu entschei-
den:

Ab sofort ist im Foyer des Landratsamtes Nordsachsen in Delitzsch eine Ausstellung mit Werken einer Gruppe Delitzscher 
Malerinnen zu sehen. Experimentelle Schütt- und Tropftechniken hat die Gruppe dieses Mal ausprobiert und die Ergeb-
nisse sind erstaunlich, wie diese Ausstellung eindrucksvoll belegt. Es wurde geschüttet, getropft, gemalt und gespachtelt 
und man merkt den Bildern an, wie sehr die Künstlerinnen dem Rausch der Farben verfallen sind. 
Die Künstlerinnen, das sind Roswitha Aschendorf, Heike Kaufmann, Christel Neumann, Annelies Siesing, Elke Heger, Hei-
drun Kleinke, Margitta Stock, Sabine Thamm, Gabriele Herber, Hannelore Kuhnert, Petra Riep und Mechthild Schaaf. Die 
farbenfrohe Ausstellung trägt den Titel „Im Rausch der Farben“ und kann bis einschließlich 30. August 2018 besichtigt 
werden.  Foto: Landratsamt

Delitzscher Malerinnen stellen im Foyer des Landratsamtes aus
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Leistungsfähige land- und forstwirtschaftliche Unterneh-
men, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des 
Grundstückes interessiert wären, wird Gelegenheit gege-
ben, dem 

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

04855 Torgau

Gemarkung
(Gemeinde)

Flur-
stücks-

Nr.

Größe 
in ha

Nutzungsart gem. 
Angaben im 

Vertrag/Katasterkarte

Sornzig
(Gde. Mügeln, 
Stadt)

256       0,7730 Landwirtschafts-
fläche

Gemarkung
(Gemeinde)

Flur-
stücks-

Nr.

Größe 
in ha

Nutzungsart gem. 
Angaben im 

Vertrag/Katasterkarte

Mügeln
(Gde. Mügeln, 
Stadt)

908/4       1,0865 Landwirtschafts-
fläche

Mügeln
(Gde. Mügeln, 
Stadt)

910/3  0,2235 Landwirtschafts-
fläche

Mügeln
(Gde. Mügeln, 
Stadt)

968  0,8220 Landwirtschafts-
fläche 

Öffentlicher Hinweis
Reg.-Nr. 403/2018

Information an Landwirte und 
Landwirtschaftsbetriebe

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmi-
gung zum Verkauf der nachstehenden Grundstücke  nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28. Juli 
1961, zuletzt geändert am 17. Dezember 2008) zu entschei-
den:

Öffentlicher Hinweis
Reg.-Nr. 409/2018

Information an Landwirte und 
Landwirtschaftsbetriebe

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmi-
gung zum Verkauf der nachstehenden Grundstücke  nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28. Juli 
1961, zuletzt geändert am 17. Dezember 2008) zu entschei-
den:

bis zum 02.08.2018 ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu be-
kunden und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer even-
tuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung 
eines Erwerbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche 
begründet und den Absender nicht zum Beteiligten am Ver-
waltungsverfahren macht.

Draheim
SGL Landwirtschaft

Öffentlicher Hinweis
Reg.-Nr. 395/2018

Information an Land- /Forstwirte 
und Land-/Forstwirtschaftsbetriebe

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmi-
gung zum Verkauf der nachstehenden Grundstücke  nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28. Juli 
1961, zuletzt geändert am 17. Dezember 2008) zu entschei-
den:

Leistungsfähige land- und forstwirtschaftliche Unterneh-
men, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des 
Grundstückes interessiert wären, wird Gelegenheit gege-
ben, dem 

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

04855 Torgau

bis zum 2. 8. 2018 ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu bekun-
den und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer eventuell 
gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. Vorsorg-
lich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines Er-
werbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche begründet 
und den Absender nicht zum Beteiligten am Verwaltungs-
verfahren macht.

Rentzsch
SB Landwirtschaft

Gemarkung
(Gemeinde)

Flur-
stücks-

Nr.

Größe 
in ha

Nutzungsart gem. 
Angaben im 

Vertrag/Katasterkarte

Sprotta Flur 2 
(Gde. Doberschütz)

166     0,4570 Landwirtschafts-
fläche

Sprotta Flur 3 
(Gde. Doberschütz)

144           0,5450 Holz

Sprotta Flur 3 
(Gde. Doberschütz)

83 0,9340 Landwirtschafts-
fläche

Sprotta Flur 4 
(Gde. Doberschütz)

111/6 0,1734 0,1222 ha Land-
wirtschaftsfläche 
0,0512 ha Wasser-
fläche

Sprotta Flur 5 
(Gde. Doberschütz)

2 1,6160 Landwirtschafts-
fläche

Sprotta Flur 6 
(Gde. Doberschütz)

100 0,5870 0,4059 ha Land-
wirtschaftsfläche 
0,1811 ha Unland

Sprotta Flur 6 
(Gde. Doberschütz)

102 0,8330 0,7549 ha Land-
wirtschaftsfläche 
0,0781 ha Unland

Sprotta Flur 6 
(Gde. Doberschütz)

173 1,5930 Holz

Sprotta Flur 6 
(Gde. Doberschütz)

31 1,0668 Landwirtschafts-
fläche

Sprotta Flur 6 
(Gde. Doberschütz)

33 1,3300 Landwirtschafts-
fläche

Sprotta Flur 6 
(Gde. Doberschütz)

53 0,5440 Unland

Sprotta Flur 6 
(Gde. Doberschütz)

8 0,5770 Landwirtschafts-
fläche
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Leistungsfähige land- und forstwirtschaftliche Unterneh-
men, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des 
Grundstückes interessiert wären, wird Gelegenheit gege-
ben, dem 

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

04855 Torgau

Leistungsfähige land- und forstwirtschaftliche Unterneh-
men, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des 
Grundstückes interessiert wären, wird Gelegenheit gege-
ben, dem 

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

04855 Torgau

Gemarkung
(Gemeinde)

Flur-
stücks-

Nr.

Größe 
in ha

Nutzungsart gem. 
Angaben im 

Vertrag/Katasterkarte

Freiroda Flur 5
(Gde. Schkeuditz, 
Stadt)

Tv 11       0,0790 Landwirtschafts-
fläche

Freiroda Flur 5
(Gde. Schkeuditz, 
Stadt)

Tv 12/1  2,8210 Landwirtschafts-
fläche

Öffentlicher Hinweis
Reg.-Nr. 410/2018

Information an Landwirte und 
Landwirtschaftsbetriebe

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmi-
gung zum Verkauf der nachstehenden Grundstücke  nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28. Juli 
1961, zuletzt geändert am 17. Dezember 2008) zu entschei-
den:

bis zum 02.08.2018 ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu be-
kunden und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer even-
tuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung 
eines Erwerbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche 
begründet und den Absender nicht zum Beteiligten am Ver-
waltungsverfahren macht.

Draheim
SGL Landwirtschaft

bis zum 02.08.2018 ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu be-
kunden und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer even-
tuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung 
eines Erwerbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche 
begründet und den Absender nicht zum Beteiligten am Ver-
waltungsverfahren macht.

Draheim
SGL Landwirtschaft

Amt für Wirtschaftsförderung,
Landwirtschaft und Tourismus

Existenzgründerberatungen
In engem Zusammenwirken mit Banken, der Agentur für 
Arbeit, der IHK zu Leipzig und der Handwerkskammer 
Leipzig können alle Bürger, die an einer Existenzgrün-
dung interessiert sind, kostenlose Beratungsleistungen 
in Anspruch nehmen.
Existenzgründerberatungen der WFG – Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen 
und des Amtes für Wirtschaftsförderung und Landwirt-
schaft des Landkreises Nordsachsen werden wie folgt 
durchgeführt:

In Delitzsch
Haus der Wirtschaft, August-Bebel-Straße 2
donnerstags in der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr
Zur Terminabstimmung wenden Sie sich bitte an 
Herrn Dr. Tilo Köhler-Cronenberg, Telefon 034202 988-
1058 oder tilo.koehler-cronenberg@lra-nordsachsen.de.

In Oschatz
Landratsamt Nordsachsen, Außenstelle Oschatz, Zi. 64
Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz
mittwochs in der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr
Eine Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich. 
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an 
Frau Müller, Telefon 03421 758-1053 oder 
Sabine.Mueller@lra-nordsachsen.de.

In Torgau
Landratsamt Nordsachsen
Schlossstraße 27, Flügel C, Zi. 226, 04860 Torgau
(kein fester Beratungstag)
Wir bitten um vorherige Terminabstimmung mit Frau 
Müller, Tel. 03421 758-1053 o. Sabine.Mueller@lra-nord-
sachsen.de.
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Dezernat Bau und Umwelt

Bekanntgabe der Offenlegung der 
Änderung von Daten des

Liegenschaftskatasters nach § 14 Abs. 6 
Sächsisches Vermessungs- und 

Katastergesetz (SächsVermKatG)

Das Vermessungsamt Nordsachsen hat Daten des Liegen-
schaftskatasters geändert:

Antragsnummer: 730_2018_1001166

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Durchwehna Flur 1 (3260): 8/4, 8/1, 8/19, 8/21, 
8/28, Flurbereinigung: Durchwehna, Flurbereinigung: Kos-
sa

Antragsnummer: 730_2018_1001872

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Krippehna Flur 5 (3273): 1, 10/3, 10/4

Antragsnummer: 730_2018_1001873

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Krippehna Flur 6 (3274): 4/2, 105/3

Antragsnummer: 730_2018_1001874

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Krippehna Flur 8 (3276): 55/1, 143, 145/1, 146/1, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 172/1, 173, 174/2, 26, 43, 44, 48/1, 54/2, 58/2, 58/8, 
58/9, 144, 164/1, 165/1, 165/2, 170

Antragsnummer: 730_2018_1001876

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Authausen Flur 2 (3116): 2/4, 54/3, 54/4, 54/19, 
54/24, 54/43, 184/53, 196/54, 211/54, 214/54, 224/54, 2/7, 
3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 7/3, 51, 52/13, 54/42, 62, 64, 70, 71, 
78, 79, 85, 91, 95, 103, 116/54, 156/3, 186/54, 189/54, 190/54, 
191/54, 215/54, 221/54, 222/54, 236/54, 248/54, 255/3

Antragsnummer: 730_2018_1001877

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Authausen Flur 1 (3115): 27/5, 27/6, 27/7, 30/3, 
31/3, 39/3, 41/1, 76/1, 76/11, 78/5, 78/13, 78/14, 78/16, 78/17, 
80/2, 80/4, 80/11, 81/1, 99/1, 307/76, 19, 24/2, 24/4, 24/6, 25/2, 
25/3, 28, 29/1, 30/2, 31/1, 31/5, 32, 42/2, 43/1, 43/2, 45/1, 74, 
76/3, 76/24, 76/33, 76/34, 76/35, 78/18, 84/1, 90/1, 91/4, 150, 
159, 211/76, 218/78, 288/31, 305/80, 310/31, 311/31, 313/76, 
314/76, 317/41, 320/31, 326/29, 335/78, 337

Antragsnummer: 730_2018_1001878

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Durchwehna Flur 3 (3262): 3/4, 3/6, 22/4, 22/5, 
24/1, 24/12, 24/13, 26/3, 26/4, 27/7, 27/9, 137/21, 140/2, 142/2, 
10/1, 19/5, 21/2, 24/7, 24/14, 24/15, 25/2, 27/2, 27/3, 58/19, 
94/20, 124/21, 131/20, 133/20, 135/24, 139/2, Flurbereini-
gung: Durchwehna, Flurbereinigung: Kossa

Antragsnummer: 730_2018_1002242

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Kossa Flur 3 (3251): 4, 8/3, 8/4, 8/6, 55/2, 55/4, 
55/5, 55/6, 57/7, 57/8, 62/2, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 1/1, 2, 5, 
57/2, 62/8, 65/5, 65/8, 65/10, 66/2, 74/7, 76/6, 77/6, Flurberei-
nigung: Kossa

Antragsnummer: 730_2018_1002244

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Hohenprießnitz Flur 3 (3226): 46/9, 46/10, 46/11, 
46/12, 47/5, 49/5, 49/9, 54/2, 122/6, 122/7, 122/9, 123/2, 124/2, 
125/2, 126, 133/4, 134/3, 145/7, 145/8, 146, 155/19, 155/20, 
155/21, 155/34, 155/35, 44, 45, 48/5, 50/1, 50/2, 54/1, 55/29, 
56, 122/4, 127, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 139, 141/1, 
143/1, 147, 149/4, 155/9

Antragsnummer: 730_2018_1002245

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Hohenprießnitz Flur 3 (3226): 120, 133/5, 134/4, 
135/4, 136/4, 137/4, 140/3, 141/3, 142/2, 143/4, 145/4, 152, 
153, 154/2, 154/4, 154/6, 155/12, 155/22, 155/36, 155/42, 
155/43, 148, 154/5, 154/7, 155/9, 155/10, 155/13, 155/31

Antragsnummer: 730_2018_1002485

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Badrina Flur 2 (2202): 24/4, 24/16, 24/18, 26/3, 
27/3, 30/14, 32/1, 34/2, 37/6, 42/11, 42/68, 42/85, 42/87, 
174/24, 9/7, 13/3, 20, 24/17, 24/19, 30/11, 30/17, 30/18, 30/20, 
30/21, 30/22, 30/23, 30/24, 30/25, 30/26, 30/27, 30/28, 30/29, 
30/30, 30/33, 38, 39/2, 40/2, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37, 42/38, 
42/39, 42/40, 42/45, 42/46, 42/47, 42/48, 42/49, 42/50, 42/52, 
42/66, 42/69, 42/74, 42/75, 42/84, 42/90, 42/91, 42/92, 42/104, 
42/121, 48/1, 161/28, 175/24, 177/42, Flurbereinigung: 
Schönwölkau

Art der Änderung
1. Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit 
 Änderung der Wirtschaftsart
2. Veränderung von Gebäudedaten
3. Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne 
 Änderung der Wirtschaftsart

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters durch Offenlegung mitgeteilt. Die Ermäch-
tigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 
14 Abs. 6 SächsVermKatG.

Der Landkreis Nordsachsen ist nach § 2 des SächsVerm-
KatG für die Fortführung der Daten des Liegenschaftskata-
sters seines Gebietes zuständig. Der Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 
SächsVermKatG zugrunde.

Die Unterlagen liegen ab dem

23.07.2018 bis zum 22.08.2018

in der Geschäftsstelle des

Vermessungsamtes Nordsachsen

Dr.-Belian-Str. 5, 04838 Eilenburg

in der Zeit

Dienstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. 

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Geschäfts-
stelle während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Sie ha-
ben in der Geschäftsstelle auch die Möglichkeit, die Fort-
führungsnachweise und die weiteren Unterlagen zu den 
Änderungen einzusehen.

Pahlitzsch
Amtsleiterin
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Beprobte Badegewässer im Landkreis Nordsachsen (Stand: 11.07.2018) 
Siehe auch: www.gesunde.sachsen.de/badegewaesser.php   

 
 

Art des Bades Bad Letzte 
Beprobung 

Badewasser- 
qualität 

Sichttiefe 
(mind.1m) 

Anlagen 

Naturbäder Naturbad 
Luppa 

12.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

> 2,00 m -Kinderspielplatz 
-Ausleihe von Wassertretern 
+ Kajak   
-FKK mgl. 
-Versorgungseinrichtungen 

Campingplatz 
„Alte Mulde“ 
Roitzschjora 

28.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

> 1,00 m - Kioskbetrieb 
- Campingmöglichkeit 
- Tischtennisplatte 
- Beachvolleyballfeld 
- Klettergerüst 

Schladitzer 
Bucht 

15.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

> 3,00 m - Wassersportzentrum 
  „All-on-Sea“ 
- Kursangebote für  
  Windsurfer, Segler,  
   Katamaran 
- Volleyballanlage 
- Rundweg für Skater,  
   Radfahren, Spazieren 
- Ausleih von Segelbooten,  
   Kanus, Wassertretern,  
   Surfmaterial 
- Kioskbetrieb 
- Tauchschule 
- Wassererlebnispark 

Kiesgrube 
Eilenburg 

12.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

> 2,00 m - Kinderspielplatz 
- FKK möglich 
- Versorgungseinrichtungen 
- Campingplatz 
- Wasserskianlage 

Campingplatz 
Kleinliebenau 

21.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

> 2.00 m - Campingplatz 
- Gaststätte 

Stausee 
Dahlenberg 
(ohne 
Bademeister) 

11.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

0,80 m -Kinderspielplatz 
-Naturlehrpfad 
-Beachvolleyballplatz 

Bad Großwig 
(ohne 
Bademeister) 

25.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

>1,00 m -Kinderspielplatz 
-Tischtennisplatte 

Dezernat Ordnung
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 Waldbad 
Mehderitzsch 

02.07.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

>1,00 m -Imbiss 
-Riesenrutsche 
-Beachvolleyballfeld 
-Kinderspielplatz 

Wolteritzer 
Badestrand 
(ohne 
Bademeister) 

21.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

>2,00 m -Kioskbetrieb 

Pressler Teich 
(ohne 
Bademeister) 

07.06.2018 entspricht 
Sächsischer 
BadegewässerVO 
vom 15.04.2008 

> 1,50 m -Campingplatz 
 

 

Beckenbäder Parthe-Bad 
Taucha 

18.05.2018 entspricht den 
Anforderungen 
der DIN 19643 

bis Grund -Rutsche 
-Beachvolleyballfeld 
-Imbiss 
-Kinderspielplatz 

Freibad 
Elberitzmühle 
Delitzsch 

04.07.2018 entspricht den 
Anforderungen 
der DIN 19643 

bis Grund -Spaßrutsche  
-große Liegewiese 
-großes  
  Nichtschwimmerbecken            
--Versorgungseinrichtung 

Sport- und 
Freizeitbad 
Aquavita 
Torgau 

25.06.2018 entspricht den 
Anforderungen 
der DIN 19643 

bis Grund -Hallen- und Außenbecken 
-Saunalandschaft 
-Imbissangebot 
-Kinderspielplatz 
-Lichttherapie 
-Floating 

Erlebnisbad 
Platsch 
Oschatz 

25.06.2018 entspricht den 
Anforderungen 
der DIN 19643 

bis Grund -Imbiss 
-Hallen- & Außenbecken 
-Saunalandschaft 
-Sprungturm 
-Außenrutsche 

Freibad 
Mügeln 

17.05.2018 entspricht den 
Anforderungen 
der DIN 19643 

bis Grund -Imbiss 
-Beachvolleyballfeld 
-Zelten für Gruppen    
  möglich 
-Rutsche 
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Dezernat Soziales

Für einen Imagegewinn engagieren sich verschiedene so-
ziale Träger, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen des 
Landkreises Nordsachsen. Unter der Federführung des So-
zialdezernats des Landratsamtes Nordsachsen startet nun 
eine Kampagne, die Interesse für Pflegeberufe wecken und 
Pflegekräften Wertschätzung für ihren Job entgegenbrin-
gen soll. Der Landkreis erhofft sich dadurch einen Zuge-
winn an Fachkräften, aber auch ein besseres Image für die 
Pflege.

Solange man fit und gesund ist, seinen Alltag ohne Hilfe 
meistert, beschäftigt man sich mit dem Thema Pflege nicht. 
In den Fokus rückt das Thema erst dann, wenn eine Pfle-
gebedürftigkeit beim Betroffenen oder seinen Angehörigen 
eintritt. „Die Möglichkeiten alternativer Pflegeangebote 
sind vielfältiger geworden“, weiß Jutta Pfennig, Sozial-
amtsleiterin des Landkreises Nordsachsen.

Veraltet sind auch die Vorurteile gegenüber Pflegeeinrich-
tungen. „Heime sind ganz schlimm“, hörte Viktoria Schwa-
nitz, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Oschatz, immer 
wieder von Angehörigen. Sie klärt tagtäglich Betroffene 
und Angehörige auf, wenn es darum geht, pflegerische Hil-
fe zu gewähren. Gemeinsam mit anderen Pflegeeinrichtun-
gen im Landkreis Nordsachsen kämpft sie nicht nur für ein 
besseres Image der Einrichtungen.

„Wenn wir es schaffen, den Leuten ein realistisches Bild 
von unserem Beruf zu vermitteln, werden sich auch die 
Chancen erhöhen, Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen. 
In den Köpfen steckt immer noch das Bild eines Pflegers, 
der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Windeln zu 

wechseln. Die Tätigkeit eines Pflegers sollte eine höhere 
Wertschätzung erfahren. Denn Pflege hat etwas mit Ver-
trauen, Hingabe und Menschlichkeit zu tun“, führt Schwa-
nitz aus.

Neben der Volkssolidarität Oschatz engagieren sich auch 
Organisationen wie ASB, AWO und Diakonie sowie Kran-
kenhäuser des Landkreises Nordsachsen für die Gewin-
nung von Fachkräften in der Pflege und einen Imagege-
winn für Pflegeberufe. Die neu gestartete Imagekampagne, 
die vom  Unternehmen M&M | Mediation & Marketing aus 
Oschatz umgesetzt wird, soll dazu beitragen, die Attrakti-
vität der Pflegeberufe zu steigern. Gleichzeitig soll sowohl 
Pflegekräften als auch Pflegebedürftigen eine Wertschät-
zung entgegengebracht werden. 

„Mit der Kampagne werden wir Einblicke in die tägliche Ar-
beit der Pflegerinnen und Pfleger gewähren, unsere statio-
nären und ambulanten Einrichtungen vorstellen und freie 
Stellen bewerben“, erläutert Brit Gruhne, Sozialplanerin 
der Landkreisbehörde. „Nicht besetzte Stellen gibt es im 
Landkreis Nordsachsen genügend, sowohl für Fachkräfte, 
Quereinsteiger als auch für Auszubildende“, weiß die Sozi-
alplanerin. „Der Pflegesektor biete viele attraktive Bereiche 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Kampagne soll auf 
diese Chancen aufmerksam machen und entsprechende 
Neugier wecken.“ 

Wer mehr über die Kampagne erfahren möchte, kann sich 
über das Sozialdezernat des Landratsamtes Nordsachsen 
informieren. Weitere Informationen zur Pflegekampagne 
sind online abrufbar über Facebook (Pflege Nordsachsen).

Landratsamt Nordsachsen startet Imagekampagne für Pflegefachkräfte

 Foto: M&M Mediation & Marketing
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Öffentliche Zustellung 
 
Für Herrn Thomas Kaden, geb. am 02.09.1982, zuletzt wohnhaft in 04860 Torgau, Unruhstr. 
4, liegt im Jugendamt,  04758 Oschatz, Friedrich-Naumann-Str. 9, folgendes Schriftstück zum 
Abholen bereit: 
 
Rechtswahrungsanzeige/Auskunftsersuchen vom 25.06.2018;  Az.: 469.31.3.0595/16 
 
 
 
Dieses Schriftstück kann in vorgenannter Dienststelle 
 
Dienstag / Donnerstag / Freitag    9.00-12.00 Uhr 
Dienstag                                      13.00-18.00 Uhr 
Donnerstag                                  13.00-16.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Torgau, 16.07.2018 
 
im Auftrag 
 
 
 

 
Mandy Renner 
Amtsleiterin 
 
 

Kinder suchen Familien

Der Pflegekinderdienst sucht Familien für:

– Bereitschaftspflege sowie
– Vollzeitpflege

Die Pflegeeltern sollten:

– liebevoll und tolerant sein
– Verständnis für die besondere Situation von Pflege-

kindern aufweisen
– damit leben können, dass Kinder nicht immer per-

fekt sein müssen
– Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugend-

amt haben

Wir möchten Kindern die Chance geben, ein Leben in 
Geborgenheit in einer Pflegefamilie führen zu können.

Ihre Ansprechpartner:

• Bereich Torgau
 Frau Politschuk
 Tel.: 03421 7586107
 Schlossstraße 27, 04860 Torgau

• Bereich Delitzsch-Eilenburg
 Frau Helfer-Thiemecke
 Tel.: 034202 9886140
 Richard-Wagner-Str. 7a, 04509 Delitzsch

• Bereich Oschatz
 Frau Renner
 Tel.: 03435 9846180
 Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz

Öffentliche Zustellung

Für Herrn Thomas Kaden, geb. am 02.09.1982, zuletzt 
wohnhaft in 04860 Torgau, Unruhstr. 4, liegt im Jugend-
amt,  04758 Oschatz, Friedrich-Naumann-Str. 9, folgendes 
Schriftstück zum Abholen bereit:

Rechtswahrungsanzeige/Auskunftsersuchen 
vom 25.06.2018;  Az.: 469.31.3.0595/16

Dieses Schriftstück kann in vorgenannter Dienststelle

Dienstag / Donnerstag / Freitag 9.00-12.00 Uhr
Dienstag 13.00-18.00 Uhr
Donnerstag 13.00-16.00 Uhr

in Empfang genommen werden.

Torgau, 16.07.2018

im Auftrag

 
Mandy Renner
Amtsleiterin

Fachtagung für Schulsozialarbeiter

Zu einem Fachtag zum Thema „Umgang mit verhaltensauf-
fälligen Kindern“ für pädagogische Fachkräfte aus den Kin-
dertagesstätten sowie für Schulsozialarbeiter der Grund-
schulen im Landkreis Nordsachsen wird am 24. Oktober 
2018 eingeladen. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus 
Eilenburg statt und beginnt um 9 Uhr. Nach der Eröffnung 
durch Landrat Kai Emanuel findet ein Vortrag über Grund-
lagen der Entwicklungspsychologie von Kindern im Alter 
von eins bis zehn Jahren statt. Anschließend erfahren die 
Teilnehmer, welche Möglichkeiten Erzieherinnen haben, 
auf Kinder Einfluss zu nehmen und wie sie diese unterstüt-
zen können. Nach der Mittagspause finden von 13 bis 14.30 
Uhr folgende Workshops statt: 

– „Kommunikation im Team – kollegiale Fallberatung  
 als Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung“

– „Wie sag ich’s meinen Eltern? – Gesprächsführung  
 mit Eltern“

– „Methoden der Stressvermeidung“

Der Fachtag endet um 15.45 Uhr.



Amtsblatt des Landkreises Nordsachsen, 20. 7. 2018 11

 

 

 
 

 
Aktualisierung der Anzeige zur Akquise ehrenamtlicher Familienpaten in 2018: 
 
 
 

Der	Baustein	der	ehrenamtlichen		
Familienpatenschaft	wird	gefördert	vom:	
Der	Baustein	der	ehrenamtlichen	

Haben	Sie	Interesse	oder	wollen	Sie	mehr	erfahren,	dann	melden	Sie	sich	einfach	bei	uns!	

Landratsamt	Nordsachsen/	Dezernat	Soziales		 Melanie	Große	-	Koordination	Ehrenamt	
Schlossstraße	27	/	04860	Torgau	 	 	 Telefon:	03421/	758	6523	
Fachstelle	Familiennetzwerk		 	 	 	 Telefax:	03421/	758	85	6110	
	 	 	 	 	 	 	 E-Mail:	melanie.grosse@lra-nordsachsen.de 

 

 

 
 

 
Aktualisierung der Anzeige zur Akquise ehrenamtlicher Familienpaten in 2018: 
 
 
 

Der	Baustein	der	ehrenamtlichen		
Familienpatenschaft	wird	gefördert	vom:	

Haben	Sie	Interesse	oder	wollen	Sie	mehr	erfahren,	dann	melden	Sie	sich	einfach	bei	uns!	

Landratsamt	Nordsachsen/	Dezernat	Soziales		 Melanie	Große	-	Koordination	Ehrenamt	
Schlossstraße	27	/	04860	Torgau	 	 	 Telefon:	03421/	758	6523	
Fachstelle	Familiennetzwerk		 	 	 	 Telefax:	03421/	758	85	6110	
	 	 	 	 	 	 	 E-Mail:	melanie.grosse@lra-nordsachsen.de 

Wir helfen Familien und Kindern 
im Landkreis. Helfen Sie mit – 

werden Sie Familienpate!

Wir suchen Frauen und Männer ab 18 Jahre, die sich ehren-
amtlich für ein gesundes und  glückliches Aufwachsen von 
Kindern im Landkreis Nordsachsen engagieren wollen.

Familienpatinnen und Familienpaten können Eltern in 
folgenden Bereichen unterstützen ...
– Kinderbetreuung, um dringende Angelegenheiten 

auch mal allein erledigen zu können
– Freizeitaktivitäten mit Kindern gestalten 
 und begleiten
–  Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben
– Begleitung in belastenden Lebenssituationen
– Gesprächspartner, wenn ein „offenes Ohr“  

gebraucht wird

Was erwartet Sie in Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit:
– fl exibler und nach Ihren zeitlichen Ressourcen orien-

tierter Einsatz 
– Weiterbildungen rund um das Thema Familie und 

Kinder
– regelmäßige Ehrenamtstreffen zum Austausch 
– Fahrtkostenpauschale und Versicherungsschutz
… und nicht zuletzt dankbare Eltern und glückliche Kinder!

	

Landratsamt Nordsachsen/Dezernat 
Soziales/Sozialamt

Schlossstraße 27, 04860 Torgau

Pfl egekoordinatorin Carolin Scheffl er

Telefon:
03421 758 6204

pfl egekoordination@lra-nordsachsen.de

Internet:
www.pfl egenetz.sachsen.de

www.cardomap.landkreis-nordsachsen.de

	Die Maßnahme Pflegekoordination wird 
mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen 

Landtags beschlossenen Haushaltes
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Bekanntmachungen Zweckverbände

Öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des AZV Unteres 

Leinetal für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund § 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO), § 58 Abs. 2 Sächsisches Gesetz 
über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der 
jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung 
des  Abwasserzweckverbandes  Unteres Leinetal in ihrer 
Sitzung am 02.05.2018 folgende Haushaltssatzung für das 
Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des AZV voraussichtlich an-
fallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen enthält, wird 
 
im Erfolgsplan mit

ordentlichen Erträgen 1.246.490 E
ordentlichen Aufwendungen 1.295.256 E
dem Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -48.766 E

außerordentlichen Erträgen 0 E
außerordentlichen Aufwendungen 0 E
dem außerordentlichen Ergebnis 0 E

dem Jahresgewinn -48.766 E

im Liquiditätsplan mit

Mittelzu- und -abfluss aus  
laufender Geschäftstätigkeit -200.413 E
Mittelzu- und -abfluss aus Investitionstätigkeit -243.700 E
Mittelzu- und -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 520.115 E

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 213 E
 

festgesetzt.

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 753.700 E 

festgesetzt (zzgl. Umschuldungen i.H.v. 1.934.730 E).

Mittelübertragung aus 2017 
(Genehmigung: 1.586.103 €)   0 E 

  
§ 3

Der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen wird auf    0 E 

festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  145.000 E

festgesetzt.

AZV Unteres Leinetal
§ 5

Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern 
folgende Umlagen:
  
Verbandsumlage nach § 15 der 
Verbandssatzung gesamt:   18.284 E
– davon Gemeinde Schönwölkau  8.861 E
– davon Gemeinde Löbnitz   8.118 E
– davon Spröda und Poßdorf   1.305 E
  
Verbandsumlage nach § 16 der Verbandssatzung  0 E

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Schönwölkau, den 04.07.2018 

 

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit 
Datum vom 22.06.2018.
Die Auslage der Haushaltssatzung mit dem Wirtschaftsplan 
erfolgt vom 23.07.2018 bis 31.07.2018.

Ausgefertigt am: 05.07.2018
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Öffentliche Auslegung
Die Haushaltsatzung 2018 des AZV Unteres Leinetal mit 
seinen Bestandteilen und seinen Anlagen liegt gemäß § 
76 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen öffentlich 
aus. Die Möglichkeit der kostenlosen Einsicht durch jeder-
mann besteht in der Zeit vom 23.07.2018 bis 31.07.2018 in 
der Geschäftsstelle am Sitz des Abwasserzweckverbandes 
Unteres Leinetal in 04509 Schönwölkau, Parkstraße 11, 
Kundenbüro OEWA zu den Dienststunden

Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Bitte Termin für Einsichtnahme zu o. g. Dienststunden 
vorab telefonisch vereinbaren unter der Telefonnummer: 

034295/79-227 oder -211.

Bekanntmachungsvermerk

(Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO)

Nach §§ 47 Absatz 2 Satz 1, 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. 
§ 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen.

Dies gilt nach §§ 47 Absatz 2 Satz 1, 6 Absatz 1 Sächs-

  

 
Schönwölkau, den 04.07.2018  

 
 
Die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit Datum vom 22.06.2018. 

Die Auslage der Haushaltssatzung mit dem Wirtschaftsplan erfolgt vom 23.07.2018 bis 
31.07.2018. 
 

Ausgefertigt am: 05.07.2018 

 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Öffentliche Auslegung 
Die Haushaltsatzung 2018 des AZV Unteres Leinetal mit seinen Bestandteilen und seinen Anlagen liegt gemäß 
§ 76 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen öffentlich aus. Die Möglichkeit der kostenlosen Einsicht durch 
jedermann besteht in der Zeit vom 23.07.2018 bis 31.07.2018, in der Geschäftsstelle am Sitz des Abwas-
serzweckverbandes Unteres Leinetal in 04509 Schönwölkau, Parkstraße 11, Kundenbüro OEWA zu den Dienst-
stunden 
 

Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 

Bitte Termin für Einsichtnahme zu o.g. Dienststunden vorab telefonisch vereinbaren unter der Telefonnummer: 
034295/79-227 oder -211. 

 
 
Bekanntmachungsvermerk 
 
(Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO) 
 
Nach §§ 47 Absatz 2 Satz 1, 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nach §§ 47 Absatz 2 Satz 1, 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO nicht, 
wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigungen oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 47 Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 
SächsKomZG i.V.m. § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 47 Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber dem 
Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 

  

 
Schönwölkau, den 04.07.2018  

 
 
Die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit Datum vom 22.06.2018. 

Die Auslage der Haushaltssatzung mit dem Wirtschaftsplan erfolgt vom 23.07.2018 bis 
31.07.2018. 
 

Ausgefertigt am: 05.07.2018 

 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Öffentliche Auslegung 
Die Haushaltsatzung 2018 des AZV Unteres Leinetal mit seinen Bestandteilen und seinen Anlagen liegt gemäß 
§ 76 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen öffentlich aus. Die Möglichkeit der kostenlosen Einsicht durch 
jedermann besteht in der Zeit vom 23.07.2018 bis 31.07.2018, in der Geschäftsstelle am Sitz des Abwas-
serzweckverbandes Unteres Leinetal in 04509 Schönwölkau, Parkstraße 11, Kundenbüro OEWA zu den Dienst-
stunden 
 

Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 

Bitte Termin für Einsichtnahme zu o.g. Dienststunden vorab telefonisch vereinbaren unter der Telefonnummer: 
034295/79-227 oder -211. 

 
 
Bekanntmachungsvermerk 
 
(Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO) 
 
Nach §§ 47 Absatz 2 Satz 1, 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nach §§ 47 Absatz 2 Satz 1, 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO nicht, 
wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigungen oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 47 Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 
SächsKomZG i.V.m. § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 47 Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber dem 
Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 
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Zweckverband Pressler Heidewald 
und Moorgebiet

KomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigungen oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 47 
Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 SächsKomZG i.V.m. § 52 
Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit wider-
sprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 47 Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 
SächsKomZG i.V.m. § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften 

gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den §§ 47 Absatz 2 Satz 1, 6 Absatz 
1 SächsKomZG i. V. m. § 4 Absatz 4 Satz 2 Ziffer 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
§ 47 Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 Sächs-KomZG i.V.m. § 
4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Presseler Heidewald- und Moorgebiet”

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fas-
sung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 
18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:        

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leisten-
den Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
 auf  265.500,00 €
–  Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen auf  302.120,00 €
–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 
 auf - 36.620,00 €

– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 
 auf       0,00 €
– Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen auf     0,00 €
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf   0,00 €

– Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses 
 auf   - 36.620,00 €
– Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf  0,00 €
– Gesamtergebnis auf    - 36.620,00 €

Im Finanzhaushalt mit dem
–  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnis-
 haushalts als Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf  - 36.620,00 €

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  0,00 €
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 0,00 €
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 0,00 €

– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
 als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder 
 -fehlbetrag und aus dem Saldo der Gesamtbeträge 
 der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf    36.620,00 €

– Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf  0,00 €
– Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf    0,00 €
– Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder 
 -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als 
 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 
 festgesetzt auf - 36.620,00 €  

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden darf, wird festgesetzt auf  
 50.000,00 €

§ 5

Die Umlageerhebung des Landkreises 
Nordsachsen beträgt  157.000,00 €
Die Umlageerhebung des Naturschutzbundes 
LV Sachsen beträgt       2.000,00 €

Torgau, den 02.07. 2018

Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung ist der Haushaltsplan gemäß § 76 Abs. 3 SächsGe-
mO für die Dauer von mindestens einer Woche öffentlich 
zur kostenlosen Einsichtnahme auszulegen. Die öffentliche 
Auslegung erfolgt in der Zeit vom 23.07.2018 bis 27.07.2018 
während der allgemeinen Dienstzeiten im 

Landratsamt Nordsachsen und in der  
Untere Naturschutzbehörde    
Dr. Belian Straße 4, 04839 Eilenburg, Tel.: 03423 7097 4134 
   
und in der 

Geschäftsstelle
Zweckverband „Presseler Heidewald- u. Moorgebiet” 
Schlossplatz 7a, 04860 Weidenhain, Tel. 03421 715141
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Kultur und Schulen

„Rock und Lyrik“ in der 
Patronatskirche  Wölkau

Zum nunmehr 20. Mal heißt es am 28. Juli Bühne frei für 
„Rock und Lyrik in der Kirche“. 
Von Anfang an bestand die Absicht, eine Plattform für Lai-
en- und Profi-Künstler aller Genres zu schaffen. Trotz gewis-
ser Skepsis zeigte sich bald, dass sich aus dem zaghaften 
Versuch längst eine weithin begehrte, zahlreich besuchte 
Veranstaltungsreihe entwickelte. 

Auch in diesem Jahr werden die Zuschauer wieder ein kurz-
weiliges Programm erleben. Fünf Tanzpaare des Schkeudit-
zer Tango-Vereins sowie „Jasmin and the Jazzman“ brin-
gen das Flair der 20er/30er-Jahre in die Kirche ohne Dach. 
Konrad Didt, ein lyrisch begabter junger Mann aus Leip-
zig, überrascht mit Lyrik und Prosa, die erheitert, aber auch 
zum Nachdenken anregt. Das „Hausensemble“ des Leipzi-
ger Central-Kabaretts wird aus seinem aktuellen Programm 
„Von der Windel verweht – Kuck mal, wer da bricht“ die Zu-
hörer begeistern. Für flotte Rhythmen sorgen vier Musiker 
der Band „PlanZwoo“ aus Delitzsch mit spritzigen Rock'n'- 
Roll-Klängen. 
Die Moderation übernimmt in bewährter Weise zum zwan-
zigsten Mal Sara Fromm aus Krensitz.
Schließlich soll noch einmal auf das Preisrätsel hingewie-
sen werden, an dem jedermann teilnehmen kann. 
Zur Finissage am 30. September werden zehn Teilnehmer 
mit den richtigen Antworten ausgelost und prämiert.  
Die Formulare findet man in der Patronatskirche Wölkau, 
in der Online-Ausgabe des  Amtsblattes des Landkreises 
Nordsachsen sowie auf deren Presseseite. 
„Alle Antworten stehen auf den Ausstellungstafeln im Kir-
chenschiff“, informiert Elke Fromm.

Verschiedenes

Superschnelles Internet für den 
Landkreis Nordsachsen 

  
Der Landkreis Nordsachsen wird voraussichtlich bis Ende 
2020 mit superschnellen Internetanschlüssen von der Te-
lekom versorgt werden. Davon profitieren mehr als 43 000 
Haushalte und Unternehmen in 28 Kommunen. Dafür wird 
die Telekom fast 900 Kilometer Glasfaser verlegen. Die An-
schlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit 
pro Sekunde beim Herunterladen und bis zu 500 Megabit 
pro Sekunde beim Heraufladen. Damit hat der Kunde einen 
Anschluss, der alle Möglichkeiten für digitale Anwendun-
gen bietet: Video-Streaming, Gaming oder Arbeiten von zu 
Hause. Er eignet sich auch für Technologien wie Virtual Re-
ality, Telemedizin und Smart Home.
Die Telekom wird noch im zweiten Halbjahr 2018 mit dem 
Ausbau beginnen. Dabei wird auch das moderne soge-
nannte Trenching-Verfahren eingesetzt. Es ist zeitsparend, 
nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau, führt zu kürze-
ren Bauzeiten und somit zu weniger Belastungen für die 
Anwohner. 
Die Telekom realisiert in allen sechs nordsächsischen Pro-
jektgebieten den Ausbau und steigt nun in die Feinplanung 
ein. Parallel werden Tiefbau-Firmen ausgewählt, Material 
bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Lei-
tun-gen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt 
die Anbindung ans Netz der Telekom. Anschließend kön-
nen die Kunden die neuen Anschlüsse buchen. 

Mitwirkung der Immobilieneigentümer gefragt

Für den Auf- und Ausbau dieses leistungsstarken Glasfa-
sernetzes im Landkreis ist die aktive Mitwirkung aller Im-
mobilieneigentümer wichtige Grundvoraussetzung: Denn 
um in den Genuss dieser hohen Internet-Geschwindig-
keiten zu kommen, sind auch Umbauarbeiten am und in 
jedem Haus im Ausbaugebiet bis hinter die Wohnungstür 
nötig. Diesen Arbeiten müssen die Eigentümer ausdrück-
lich schriftlich zustimmen. Daher werden in den nächsten 
Wochen und Monaten alle Hausbesitzer im Ausbaugebiet 
ein Schreiben erhalten. Dies informiert, was zu tun ist, um 
die Immobilie ans Glasfasernetz anzuschließen. Dabei gibt 
es Fristen zu beachten, damit der Glasfaser-Anschluss her-
gestellt werden kann.

Zusätzliche öffentliche Führungen 
im DIZ Torgau

An den Sonntagen im Juli und August 2018 bietet das Do-
kumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau je-
weils um 11 Uhr eine zusätzliche öffentliche Führung durch 
die ständige Ausstellung „Spuren des Unrechts“ an. Die 
kostenfreie öffentliche Führung an Sonn- und Feiertagen 
um 14.30 Uhr bleibt bestehen.

Der Eintritt ist frei. Treffpunkt ist in der dritten Etage am 
Eingang zur Ausstellung.

Die Ausstellung zeigt die Schicksale von Häftlingen aus 
ganz Europa in den Torgauer Wehrmachtgefängnissen im 
Zweiten Weltkrieg. Sie präsentiert zudem die Geschichte 
der Inhaftierten in den sowjetischen Speziallagern in Tor-
gau nach 1945 und erzählt von den politischen Häftlingen 
im DDR-Gefängnis Torgau.

Zu sehen sind im DIZ Torgau weiterhin die Sonderausstel-
lungen „‚Wir wollen freie Menschen sein.‘ Der 17. Juni 
1953“ und „Gezwungen in die Wehrmacht. Luxemburg im 
Zweiten Weltkrieg“. Beide Sonderausstellungen enden am 
29. Juli 2018. Der Eintritt ist ebenfalls frei. Das DIZ Torgau 
ist täglich bis 18 Uhr geöffnet.

Führung und Vortrag im historischen 
Kräutergarten des Museums Torgau

Sommerzeit ist Kräuterzeit! Wer jetzt vorsorgt, sammelt 
und haltbar macht, der hat in der kalten Jahreszeit für jede 
Krankheit das richtige Heilmittel parat. So dachte auch 
schon Dr. Johann Kentmann vor fast 500 Jahren. Und wie 
er sich seinen Kräutergarten vorstellte, auf welche Pflan-
zen er besonderen Wert legte und welche Pflanzen er für 
welche Krankheiten einsetzte, erfahren Sie am Sonntag, 
19. August, ab 15.00 Uhr im Stadt- und Kulturhistorischen 
Museum Torgau.

Die Kräuterfee Brigitte Bussenius lädt ein zu Führungen 
durch den historischen Kräutergarten hinter der Kurfürst-
lichen Kanzlei sowie zu einem unterhaltsamen Vortrag 
über die Heilpflanzen und deren Verarbeitung zu vielerlei 
Schmackhaftem, denn die Kräuterkunde hält einige Schät-
ze bereit. 

Sie befasst sich mit altbekannten und beliebten Sommer-
Kräutern, die beruhigend, schmerzlindernd, entzündungs-
hemmend sowie heilend wirken können. Die Besucher er-
fahren, wie leicht man selbst ein Elixier aus Heilkräutern 
herstellen kann und wie die verschiedensten Kräuter frü-
her und heute verwendet wurden und werden. Zu einigen 
ausgewählten Kräutern wird die Kräuterfee Wissenswertes 
über die Verwendung der Pflanzen in der Küche und deren 
Heilanwendung in der Volksheilkunde erzählen. Natürlich 
gibt es diesmal wieder passende Proben zum Austesten 
und Verkosten.
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Händler für Trödelmarkt in Oschatz gesucht

Der nächste Trödelmarkt in der Oschatzer Innenstadt, rund 
um das Stadt- und Waagenmuseum, findet am 1. Septem-
ber zwischen 9 und 17 Uhr statt. 
Hierfür werden wieder Hobbytrödler gesucht. Wer Lust hat, 
seinen Kram und Krempel unter die Leute zu bringen, sollte 
sich bis zum 26. August im Museum direkt oder telefonisch 
unter 034 35 / 920 285 anmelden. Ohne vorherige Anmel-
dung kann kein Standplatz vergeben werden. 
„Jeder hat mit Sicherheit zu Hause so allerlei Trödel oder 
auch kleine Schätze auf dem Dachboden oder im Keller 
herumliegen. Davon ist vieles zum Wegschmeißen viel zu 
schade und kann auf dem Trödelmarkt noch einen dankba-
ren Abnehmer finden“, sagt Museumsleiterin Dana Bach.
Gegen eine geringe Standgebühr ist es möglich, Omas 
Geschirr, Opas Bücher, den Schmuck der Tante, das alte 
Werkzeug vom Onkel oder den längst nicht mehr benutzten 
eigenen Hausrat an neue Besitzer und dankbare Sammler 
zu bringen. 
Der Standaufbau kann ab 6 Uhr beginnen und sollte 9 Uhr 
abgeschlossen sein. Tisch, Stuhl und so weiter muss jeder 
Händler selbst mitbringen. 
Das Stadt- und Waagenmuseum Oschatz als Organisator 
des Trödelmarktes freut sich wieder auf viele teilnehmende 
Hobbytrödler.

Mühlen öffnen in der 
Mühlenregion Nordsachsen

Im August werden in den folgenden Mühlen unserer Region 
Mühlenführungen angeboten:

04.08.2018
14 - 17 Uhr Bad Düben, Bergschiffmühle, Neuhofstr. 3
10 - 14 Uhr Bad Düben, Obermühle, Parkstr. 1, Angebot 

von frischem Brot, Klettern mit Ingo
14 - 17 Uhr Tiefensee, Bockwindmühle „Sommerfeld“, Zur 

Mühle 1
14 - 17 Uhr Hohenroda, Bockwindmühle, Krensitzer Str. 24 a, 

mit Ausstellungen und Streichelzoo
 

05.08.2018
14 – 17 Uhr Audenhain, Paltrockwindmühle „Ebbecke”, 
 Heide 47, Angebot von Kaffee u. Kuchen
14 - 17 Uhr Bad Düben, Obermühle, Parkstr. 1, 
 Mühlencafé geöffnet
ab 14 Uhr Hohenprießnitz, Göpelmühle in der 
 Heimatscheune, Hinter der Schloßbreite 2, 
 Heimatscheune geöffnet
 
Nur nach telef. Anmeldung
• Bad Düben, Stadtmühle „Schüßler”, Am Lauch 1, 
 Tel.: 034243 21704
•  Dahlenberg, Dorfmühle „Prätzel“, Hauptstr. 9, 
 Tel.: 0152 26 55 8847 
• Paschwitz, Sächs. Turmwindmühle „Friedemann”, 
 Mühlweg 4, Tel.: 03423 754848.
• Zwochau, Bockwindmühle, Am Sportplatz 5, 
 Mühlenführung 14 – 17 Uhr, 
 Tel.: 034207/71323 und 034207/41323
 

12.+19.08.2018
14 - 17 Uhr Bad Düben, Obermühle, Parkstr. 1, Mühlencafé 

geöffnet, Mühlenbesichtigung möglich (Führung 
nur nach vorheriger Vereinbarung)

 
Weitere Informationen unter 

Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V.
Telefon: 034208 / 78730 und unter 

www.muehlen-nordsachsen.de

 VEREIN MÜHLENREGION NORDSACHSEN E.V. 
 

Mühlen öffnen in der Mühlenregion Nordsachsen 
 
 
 

Im Mai werden in den folgenden Mühlen unserer Region Mühlenführungen angeboten: 
 
 
 

01.05.2017 (Montag) 
 

14-17 Uhr  Paschwitz, Sächs. Turmwindmühle "Friedemann", Mühlweg 4, mit dem „Blasorchester Taucha“,  
                  Angebot von Kaffee und Kuchen und Bratwurst. 
14-17 Uhr  Zwochau, Bockwindmühle, Am Sportplatz 5, Mühlenführung nach tel. Absprache 034207 / 71323  
                  und 034207 / 41323 
 
 

06.05.2017 
 

14-17 Uhr   Bad Düben, Bergschiffmühle, Neuhofstr. 3 
10-16 Uhr   Bad Düben, Obermühle, Parkstr. 1, Angebot von frischem Brot, Klettern mit Ingo;  
                  Trödelmarkt an der Bockwindmühle 
14-17 Uhr   Hohenroda, Bockwindmühle, Krensitzer Str. 24 a, mit Ausstellungen und Streichelzoo 
14-17 Uhr   Tiefensee, Bockwindmühle "Sommerfeld", Zur Mühle 1 
 
 

07.05.2017 
 

14-17 Uhr   Audenhain, Paltrockwindmühle "Ebbecke", Heide 47, Angebot von Kaffee u. Kuchen. 
                   Bad Düben, Stadtmühle "Schüßler", Am Lauch 1, tel. Absprache 034243/21704 
14-17 Uhr   Bad Düben, Obermühle, Parkstr. 1, Eröffnung Mühlencafé 
14-17 Uhr   Dahlenberg, Dorfmühle „Prätzel“, Hauptstr. 9 
14-17 Uhr   Hohenprießnitz, Göpelmühle in der Heimatscheune, Hinter der Schloßbreite 2,  
                   Heimatscheune geöffnet 
 
 

14.05.2017 
 

10-17 Uhr   Hohenprießnitz, Göpelmühle in der Heimatscheune, Hinter der Schloßbreite 2,  
                   Historische Handwerks- und Technikschau 
 
 

21.05.2017   -   40. Internationaler Museumstag 
 

14-17 Uhr   Bad Düben, Bergschiffmühle, Neuhofstr. 3 
14-17 Uhr   Bad Düben, Obermühle, Parkstr. 1, Mühlencafé geöffnet 
 
 

27.05.2017 
 

10-17 Uhr   Bad Düben, Obermühle, Parkstr. 1, Kinder-Mühlentag  
 
 
 
 

Weitere Informationen unter Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V. 
Telefon: 034208 / 78730 und unter www.muehlen-nordsachsen.de 


